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Eın adoyer fur den Gottesbezug In sakularen
Verfassungen

Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1mM Jahre 1949 WAar das
Ergebnis eines verfassungsmäßigen Konstitutionsaktes. Denn das
Grundgesetz, das 28 Maı 1949 tejerlich verkündigt wurde, hob die
Bundesrepublik Deutschland allererst AUS der Taute Z/war begründete
die „Aura der Ehrwürdigkeit“ (Hannah Ahrendt), die das Inkrafttreten
des Grundgesetzes umgab, keine kultische Verfassungsverehrung, wW1e€
S1Ee AaUsS den USA ekannt 1St ber die Ereignisse VO Maı 1949 sind doch

als Einladung einem „weltoffenen Verfassungspatriotismus“
(Jürgen Habermas) verstanden worden, miı1t dem sich die Bürgerinnen
und Burger der Bundesrepublik vorbehaltlos gegenüber der politischen
Kultur öffneten. DDa wirkt An A4AUS heutiger Sicht WwW1€ eine historische
Randnotiz, WE nicht gal als Anekdote, A4aSSs 1mM Parlamentarischen Rat
keineswegs alle Abgeordneten VO der Werthaftigkeit des Grundgeset-
ZC5 überzeugt Abgeordnete der SEun: des Zentrums legten eın
Veto eın den Art 20 („alle Staatsgewalt geht VO Volke aus  “
und begründeten 1es mi1t dem Argument, ass alle Herrschaft VO Gott
ausgehe. Dies aber Wl das traditionelle Argument der römisch-ka-
tholischen Kirche SCWESCH, die sich anderem Berufung auf
den Römerbrief den neuzeitlichen Gedanken der Volkssouve-
ranıtäat sperrte: „Es oibt keine staatliche Gewalt, die nicht VO (Gott
STAMML; jede 1St VO (sott eingesetzt” (Röm BD Wie schwer vielen
Katholiken 1mM Parlamentarischen Rat die ZustimmungA modernen,
in der republikanischen Tradition der Französischen Revolution stehen-
den Staat gefallen 1St, dokumentiert aut ihre Weise auch die Erklärung
VO Abgeordneten der GSU, die ihre Ablehnung des Grundgesetzent-
wurtfs anderem damit begründeten, habe nicht erreicht werden
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können, „dass das Grundgesetz sich eindeutig und entschieden den
Gedanken ULISCFET christlichen Staatsauffassung bekennt“.

Wer sich heute A politischen Selbstverständnis des Islam außert
und aruüuber nachdenkt, ob dieser Weltreligion möglich sel, die T1iN-
zıpıen uUunNnserer Verfassungs- und Rechtsordnung akzeptieren, LUuL

SaUdE daran, einen Blick aut die Gründungsphase der Bundesrepublik
Deutschland zurückzuwerten. Der Artikel 140 des Grundgesetzes, das
einıge Parlamentarier Berufung aut ihren katholischen Glauben
meılinten ablehnen mussen, hat die staatskirchenrechtlichen Bestim-
MUNSCH der W eımarer Verfassung Bestandteilen des Grundgesetzes
erklärt. 1)as bedeutet, AasSss anderem auch die römisch-katholische
Kirche eine Religionsgesellschaft 1St, der die Bundesrepublik Deutsch-
and den Status eiıner Körperschaft des öffentlichen Rechts zubilligt. Was
W ar jer geschehen? Eın treiheitlich demokratischer Rechtsstaat erkennt
ın Gestalt der römisch-katholischen Kirche eiıne Religionsgesellschaft
d die ihrerseits W1e€e schreiben das Jahr die fundamentalen
Rechts- un Verfassungsprinzipien dieses Staates nıcht anerkennt. [DIies
geschah bekanntlich erst A{ Jahre ach der Verabschiedung des
Grundgesetzes auft dem /weiten Vatikanischen Konzil. Erst 1n selıner
Konzilserklärung Z117 (sew1ssens- und Religionsfreiheit hat die römisch-
katholische Kirche das Recht der Wahrheit das Recht der Person
zurückgebunden und damit den Weg freigemacht, fundamentale Vertas-
sungsprinzıpıen UuNnseIcCcsS freiheitlich, demokratisch un! grundrechtlich
organısıerten Staatswesens nzuerkennen: Menschenrechte un: eli-
gionsfreiheit. Bekannt 1St die zögerliche Hinwendung der römisch-
katholischen Kirche den Idealen eines demokratischen Rechtsstaates,
der sich als weltanschaulich neutral begreitt. [)ass die Kirche ihren TYTI1Ee-
den mıt diesem Verfassungsprinzip der Trennung VO Staat un! Kirche
hat machen können, 1st ebentalls eiıne Frucht des /Zweiten Vatikanischen
Konzzils.

Worum 065 1M Kern geht, 1st me1nes Erachtens 1es Die jähe Rückkehr
VO Glaubenskonflikten 1in die Weltpolitik, der auch das hässliche
Gesicht religiÖs motivierter Gewalt gehört, deutet daraut hin, AaSsSs sich
eine wirkliche Selbstverortung religiöser Instiıtutionen un: (GJemeıin-
schaften 1ın den Prozessen der Moderne der alles andere als neben-
säichlichen Frage entscheidet, welchen Bedingungen eıne Religion
sich 1in die Lage sieht, ihre eigenen Glaubensüberzeugungen
konstruktiv mı1t den Grundmaximen moderner Zivilgesellschaften
vermitteln.



Vor dem Hintergrund der markierten religionspolitischen Pro-
blemlage, die selbstredend ür welıltere Differenzierungen otfen steht un:!
ohnehin erläuterungsbedürttig 1St, möoöchte ich 1M Folgenden ber den
Sinn eines Gottesbezuges 1mM Rahmen moderner Verfassungen nachden-
ken In einem ersien Kapitel werde ich in Umrissen aut die dramatische
Geburtsstunde des neuzeitlichen Verfassungs- und Staatsverständnisses
autmerksam machen. EFın 7an C1LLES Kapitel skizziert die grundlegenden
verfassungsrechtlichen Prinzipien, d1€ beachten INUSS, WeT ber die Auf-
nahme eines Gottesbezugs 1in eine moderne Verfassung nachdenkt. Eın
drıittes und abschließendes Kapitel 111 einen Lösungsvorschlag ZUur Dis-
kussion stellen, e1in solcher Gottesbezug, die „NOMI1-
natıo dei“, sinnvoll se1ın dürtte.

Heraufkunft des weltanschaulich neutralen Staates eın
historischer Ruckblick In systematischer Absiıcht

Das neuzeitliche Selbstverständnis des Staates hat eine se1iner geistesge-
schichtlichen urzeln 1n den Konfessionskriegen des Jahrhunderts,
besonders dem ZENANNILECN Dreißigjährigen Krieg. Als ntwort auf die
blutig ausgeiragenen Religionskriege sollten sich 1n einem mühsamen
Prozess rechtlicher Koditizierung schliefßlich jene Mechanismen heraus-
kristallisieren, die den staatlichen Umgang mıiıt Religionen bis heute
pragen Das Verhältnis des Staates ZUE Religion wird seitdem durch die
Abkehr VO Prinzip des religionsgebundenen Staates bestimmt. Der
Staat, die Grundeinsicht, ibt Religion auch iın der Weise das Indi-
viduum frei, 4SS nunmehr selbst keine Religion mehr hat und sich
nicht S1471 ihr als se1iner Grundlage verhält: DDas Recht der Wahrheit
wird nıcht länger 1m Recht des Staates verankert, sondern ISt zurück-
gebunden das Recht der Person! Die weitreichende Folge dieser AaL-
lichen Selbstbegrenzung, den Bereich VO Religion un! Kultur
der Privatsphäre seiner Burger überlassen und die Gesellschaft als
einen VO i;hm gesonderten Bereich der privaten und öffentlichen rel-
heitsentfaltung anzuerkennen, esteht darin, 4SS eın VO der Gesell-
schaft gemeıinsam getragenes Wertefundament lediglich eine taktische
Gegebenheit 1St und tolglich auch die öffentliche Präsenz VO Religion.

[)ass die Prämissen des modernen Verfassungsstaates einerseılts aut-
ruhen aut der Entflechtung VO Religion und Politik un sich anderer-
seIts Recht un Ethos AaUS einer profanen Moral begründen lassen



mussen, sind unabdingbare Voraussetzungen, VO denen die Befriedung
pluraler Gesellschaften abhängen. Die Trennung VO Staat un Religion
bindet die politische Willensbildung innerhalb einer verfassungsrechtli-
chen Ordnung sakulare Entscheidungsgrundlagen, weil S1€e 1LLULT VO

allen Burgerinnen un: Bürgern prinzipiell geteilt werden können. Diese
Prinzipien münden em 1n das Kernstück liberaler Verfassungen, die e1-
nerselts gleiche subjektive Freiheiten für jeden gewährleisten un:! die
gleichmäßige prıvate AÄAutonomie der Burger sicherstellen. Dies 1St der
eigentliche Sinn eines egalitären Universalismus, der dem moralischen
Ma{ißstab unterworten 1St, die Selbstzwecklichkeit einer jeden Person
bedingt achten und nzuerkennen. [)as hat Folgen für das Verständnis
VO  . Religionsfreiheit, WwW1e€e sS1e in liberalen Verfassungen koditfiziert W OTI-

den 1St Das Prinzip der Religionsfreiheit übersteigt die geläufigen mul-
tireligiösen Pazifizierungsstrategien VO Duldung und Toleranz, weil 6
eine menschenrechtlich verankerte Letztbegründung erfährt, die dem
Recht auf Religionsfreiheit einen kategorischen Geltungssinn verleiht.

Die Entflechtung VO Religion und Staat wiederum uüubt sich der
Freiheit willen 1ın dem Verzicht des weltanschaulich-neutralen Staates,
sich auf substanzielle Vorstellungen ber eiıne für alle maßgebende
Lebensführung testzulegen. In diesem Sınne kommt dem liberalen
Rechtsstaat ausdrücklich nıiıcht die Aufgabe Z die Pluralität der 1n der
Bürgergesellschaft prasenten kulturellen und religiösen Wertvorstellun-
gCNH unterdrücken. Im Gegenteil: Diese schützen, dienen die iın der
Verfassung verankerten Grundrechte. Es sind diese universalistischen
Normen, die die Behandlung VO kulturellen und religiösen Ditterenzen
strikt das Gleichheitsprinzip und das Toleranzgebot binden. Funda-
mental 1aber 1St, 4aSSs diese maßgebenden Normen selbst 1m Rahmen eines
plural verfassten (3emeinwesens 1Ur 1n dem Maße universal un
treiheitsermöglichend se1n können, W1e€e s1e profan begründet sind Denn
die Möglichkeit allgemeinverbindlicher ethischer Diskurse innerhalb e1-
1165 politischen (GGemeinwesens 11USS5 einen Geltungsgrund moralischen
Sollens voraussetzen, der auch den Bedingungen eines pluralisti-
schen (semeinwesens als sittlich verbindlich un! unbedingt verpflich-
tend auszuwelsen 1St

471



Der Gottesbezug Im Grundgesetz verfassungsrechtliche
Klarungen

Überblickt INan die Verfassungsgeschichte des und Jahrhunderts,
springt 1n die Augen, 24SS der Gottesbezug des Grundgesetzes YJUCI

steht Zzu HMauptstrom der deutschen Verfassungen. Weder die Vertas-
SUNSCH der Paulskirche, des Deutschen Reiches VO 1871 och der W e1-

Republik VO 1919 kennen einen Gottesbezug. uch 1in den Bera-
Lungen des Parlamentarischen Rates VO 194% 1St dieser Strang der eut-
schen Verfassungstradition greitbar, weil die Eintügung eines Gottesbe-

1n die Priäambel des Grundgesetzes keineswegs unumstritten g-
1St Vornehmlich ın der protestantischen Tradition beheimatete

Politiker wliesen auf die Getahr einer theologischen Überlegitimation des
säkularen Staates, aber auch einer politischen Funktionalisierung (sottes
hin Anders argumentierte eLtwa der CDU-Politiker Adolf Süsterhenn, 1n
der Priäambel se1 der Schutz der Menschenwürde „zu unterbauen, A4aSsSs

nıcht eintach durch einen Mehrheitsentscheid wieder weggefegt WCI-

den c  kann musse „seıne fundamentalen urzeln etzten Endes auch
1MmM Metaphysischen“ finden. Dieses Plädoyer lenkt die Aufmerksamkeit
auf das entscheidende Motiv, das letztlich DA Eintügung eines Gottesbe-

in das Grundgesetz geführt hat Es 1St der entschiedene Wille g-
9sich durch iıh VO Nationalsozialismus distanzieren und die
renzen der verfassungsgebenden Gewalt 1n Erinnerung ruten:9
SdpC den Atheismus als Staatsreligion“ der „Verwelıs auf die renzen
und Schranken allen menschlichen und staatlichen Handelns“ lauten die
eingangıgen Formulierungen, die sich bis heute 1n der verfassungsrecht-
lichen Diskussion ZU „Praäambelgott“ tfinden lassen.

Sichtlich schwer tiun sich die Kommentatoren, WCI111 darum geht,
die verfassungsrechtliche Funktion des Gottesbezuges klären und
seinen spezifischen Gehalt inhaltlich näher bestimmen. Diese Inter-
pretationsschwierigkeiten resultieren 4US der Kıgenart des 1mM Grundge-
SEFZ verankerten Prinzips der religiösen W1€ weltanschaulichen Neutra-
lität des Staates. Dass 1mM Übrigen eine W1€ ımmer Verbindlich-
e1ıt 1m Sinne einer normatıven Verpflichtung MmMI1t dem Gottesbezug
nıiıcht verbunden ISt, erhellt sich auch AaUS$S der KEigenart seliner Veranke-
rLUuNg 1n der Präambel des Grundgesetzes. Der Parlamentarische Rat hat
sich seinerzeıt für eine SOgZCNANNLEC „NOMI1Nat1O dei“ der „COMIMECINOTA-
t10 dei“ entschieden: „ Im Bewusstsein se1iner Verantwortung VOI (Gott
und den Menschen?“ Das Grundgesetz ergeht nıiıcht „1M Namen (5OÖt=



tes  “ Vielmehr die Präambel das Volk als den Träger der verftas-
sungsgebenden Gewalt. Sotern Art 20 IMl alle Staatsgewalt VO Volk
ausgehen lässt, steht das Grundgesetz 1n einer Verfassungstradition, die
geleitet 1St VO Prinzıp der Volkssouveränität.

Angesichts dieses Befundes verwundert 6S nicht, 4SS die Bestim-
MUNg der verfassungsrechtlichen Funktion der „nominatıo dei“ erhebli-
che Schwierigkeiten bereitet. LASst INan die gelegentlich begegnende Öl-
fenkundige Fehlinterpretation außen VOI,; durch iıh werde die Bundes-
republik Deutschland als eın christlicher Staat konstituiert, wird in der
Forschungsliteratur vornehmlich herausgestellt, ass mMmI1t der Einfügung
der „NOMInNat1ıo dei“ VOTLT allem die Motivatıon des Verfassungsschöpfers
SE Ausdruck gebracht werde, sich VO Nationalsozialismus distanzie-
TE wollen, indem die „Grenzen der verfassungsgebenden Gewalt“,
die „Grenzen und Fehlbarkeit menschlichen Tuns  c betont werden.

Diese Formulierungen bedürten allerdings ein1ıger Prazısıerungen,
sotern mıiıt ihnen behauptet wird, das relative eschehen VO Politik un:!
Recht einer transzendenten Verantwortung zuzuordnen. Es 1St jedoch
klärungsbedürftig, inwiefern durch die Gottesklausel des Grundgesetzes
das Recht 1in überpositive Zusammenhänge gerückt wird Fungıert,
die Krage; die „NnOomi1inat1o dei“ als eiıne theonome Rechtsbegründung?
Gegen diese Deutung spricht £reilich die Anlage des Grundgesetzes
selbst. Denn CS findet se1ın Spezitikum in der eigentümlich asymmetrI1-
schen Verklammerung des Staatsorganisationsrechtes MmMI1t den Grund-
rechten. [ )as Grundgesetz beantwortet die rechts- w1e€e staatsphiloso-
phisch Ja durchaus heikle Frage ach der Legitimitat staatlicher Herr-
schaft und staatlicher Rechtsetzung, aber auch ach der Bindung der
verfassungsgebenden Gewalt des Volkes eiınen Geltungsgrund, der
der Volkssouveränität selbst schlechthin 1st, durch die in Art
bis 19 fixierten Grundrechte als dem vor-rechtlichen beziehungs-
welse vor-staatlichen Geltungsgrund rechtsstaatlicher Ordnung. Die
Absage einen relativistischen Gesetzespos1it1v1sSmus 1St mithin ©C
sprochen 1ın den Grundrechten des Grundgesetzes, die nıcht LL1UTr als
mittelbar geltendes Recht Legislative, Fxekutive un:! Judikative binden,
sondern 1ın ihrem Kern unabänderlich und einer Änderung durch die
verfassungsgebende Gewalt sind 1LJie infragestehende 5 Kn

t1ve Legitimitätsgrundlage des Staates wird durch das Grundgesetz
beantwortet, W1€ der neuzeitlichen Tradition des freiheitlichen, sSa-
ularen Staates entspricht: Er verhält sich Z7ABBE Religion nicht mehr als
seinem Fundament und beantwortet die staatstheoretisch prekäre Frage



ach seiner Legitimation ausdrücklich nıcht 1m Rekurs auf die Religion.
Aus verfassungstheoretischer Perspektive kommt dem Gottesbezug der
Priambel ausdrücklich keine geltungstheoretische Funktion der
Rechtsbegründung beziehungsweise Legıtimation staatlicher FG
schaft 711

Gott Im Grundgesetz: innstiftende Unruhe Im
System des Rechts

Theologisch brisant und juristisch umstrıtten 1St die Frage, auft welchen
(Sött sich die „NOmMIinat1o dei“ der Priambel ezieht. Hıer 1St CGS ratsam,
7zwischen der verfassungsgeschichtlichen Ebene einerselts un der VEI -

fassungsrechtlichen Ebene andererseits unterscheiden. Fur die christ-
lichen, aber auch die nichtchristlichen Mitglieder des Parlamentarischen
KRates IStT die Identifizierung des „Präambelgottes“ mı1t dem christlichen
(5Otff selbstverständlich SCWCECSCHH. Vor dem Hintergrund aller für die Re-
ligionsverfassung des Grundgesetzes einschlägigen Artikel steht außer
Frase; 4aSS die Bundesrepublik Deutschland eın weltanschaulich nNnNeutra-

ler Staat 1St, der durch eine grundsätzliche Trennung VO Staat un:! Kıir-
che gekennzeichnet 1St und Religions- und Bekenntnistreiheit gewähr-
eistet. Folglich 1St der Staat auf den Grundsatz der Religionsneutralität
verpflichtet; eine staatliche Identifikation mMI1t einer Religion der eiıner
Religionsgemeinschaft ist ausgeschlossen. [Dies bedeutet, AasSs in verfas-
sungsrechtlicher Hinsicht m1t der Einfügung der „NOMI1nNat1Oo dei“ in die
Priambel keine exklusive Identifizierung des ın ihr enannten „Gottes”
mı1t dem christlichen (Gsott stattfinden dart

Was 1aber ann annn mı1t der Nennung Gottes 1m Grundgesetz Ze*
meıint SCIN,; WE anders dieser Begritt mehr und anderes se1in oll als eıne
VAagC dahinschweifende Transzendenz? Meınen Vorschlag, den ich ZANLT:

Diskussion stellen möchte, WCI‘(1€ ich abschließend ın erSchritten ent-

ftalten. Eın Plädoyer für die Beibehaltung des Gottesbezuges 1m Grund-
ZESECLZ der 1aber für se1ine Einfügung 1in eiıne zukünftige EU-Verfassung,
wird erstiens eine Nntwort auf die Frage tfinden mussen, ob 6S einem
weltanschaulich neutralen (GGemeinwesen W1e€e die Bundesrepublik
Deutschland, 1aber auch dl€ sind, überhaupt erlaubt seın kann, 1in
seiner Verfassung einen Gottesbezug explizit machen. Diese Berech-
tiıgung bemisst sich der Ernsthaftigkeit, mi1t der sich der gesellschaft-
liche Diskurs heraustordern lässt durch die einst VO Ernst-Wolfgang
Böckenförde aufgeworfene FTage; die och nicht beantwortet 1St



„ Woraus ebt der Staat; worın findet die ih tragende, homogenitäts-
verbürgende Kraft und die inneren Regulierungskräfte der Freiheit, de-
Fn bedarf, nachdem die Bindungskraft AUS der Religion für ih nıcht
mehr essentiell 1St un se1n kann?“ Angesichts des Sinnverlusts der
säkularen Gesellschaft und des Legitimitätszerfalls ihrer Institutionen
scheint 6S mMI1r unverantwortlich, dem VO Böckenförde formulierten DPa-
radox heute och ausweichen wollen. Seltsam unmodern 1St 1INZW1-
schen allein och der, der die Ressentiments VO e1Inst pflegt un sich
adurch Fragen VO Leib halten will, die stellen der 11 September
27001 gewaltsam rZWUNSCH hat Wenn die plural vertasste Gesellschaft
ihr Verhältnis AL öffentlichen Präsenz VO Religion nıcht klärt, schafft
StTE eın Vakuum, das VO Fundamentalismen jeglicher couleur 11UI

gefüllt wird
Wenn deutlich wird, 4SS gerade ein säkularer freiheitlicher Staat eın

elementares Interesse Sinnvorgaben hat, die selbst der Freiheit
willen nicht verbürgen kann, widerspricht 05 seinen Grundlagen nicht,
WEeNn seine Angewiesenheit auf s1e anusdrücklich macht. och weil die
Aufdeckung VO historischen Ursprungen allein die gesellschaftlich
bedrängende Frage ach Sinnvorgaben och keineswegs beantwortet,
bedarf eines Begriffs, dem allein jene Bestimmtheit innewohnt, die
dem Sinnbedürtnis der menschlichen FxIistenz standzuhalten verma$s.
Aus diesem Grund halte ich die b  Jjetzt gewählte Formulierung des
Verfassungsentwurfs „Schöpfend Aaus den kulturellen, religiösen und hu-
manistischen Überlieferungen Europas für einen Schwächeantfall
rechtsphilosophischer Vernuntft.

Das Recht SA Einfügung einer „NOMIinatıo dei” 1ın die Verfassungs-
präambel annn der Bundesrepublik der der nıcht grundsätzlich
abgesprochen werden, weil die sS1e legitimierenden Vertassungen AuUS=-
druck einer konkreten Werteordnung sind und keineswegs als eın blo{fß
formaler Organisationsrahmen für das Verhältnis ihren Burgern fun-
z1eren. Der Grundrechtsteil VO Grundgesetz und EU-Verfassungsent-
wurtf 1St 1n anthropologischer Hinsicht außerst anspruchsvoll HM
den Buüurgern Z siıch als Freiheitssubjekte begreiten sollen
Sotern sich diese Zumutung auch als Anspruch geltend macht,
dem sich das Handeln der Menschen orlıentieren soll, erwächst mMIı1t die-
SC Anspruch auch die Unausweichlichkeit, sich der Frage ach der
taktischen Angewiesenheit des Staates un seiner Burger auf Sinnvorga-
ben stellen: „Der Staat ebt VO Voraussetzungen, dl€ selbst mıtver-
antwortet“ (Paul Kirchhof).



Der tallige Streit annn sich also lediglich Z7wWwel Fragen drehen:
Warum gehören vreligiöse TIraditionen diesen Sinnvorgaben und
SEn legt der Versuch, diese inhaltlich bestimmen, die Eintührung
einer nNOMINALLO dei nahe?

arft Zzweıitens die „NOmMI1natıo dei“ Menschen zugemutetr werden,
die den Glauben Gott nicht teilen? Hıer sind Differenzierungen
unerlässlich! Zunächst kommt einer „NOMI1NAtIO dei“ ausdrücklich keine
geltungstheoretische Funktion SOomıiıt steht die Geltung der Vertas-
sungsprinzıpıen nıcht dem Verdacht, VO einem Geltungsgrund
abhängig SeIN,; der 1n einem pluralistisch verfassten (Gsemeinwesen
niıcht universalisierbar ware. Nur W C111 verfassungsrechtlich einwand-
frei klargestellt werden kann, A und die „NnOom1natıo dei“ einer
Verfassungspräambel nıcht mıi1t der Beantwortung der staatstheoreti-
schen Leg1itimitats- und Begründungsfragen befrachtet wird, leuchtet 1m
Übrigen die verfassungsrechtliche Sinnhaftigkeit eines Gottesbezuges
allererst ein

Wichtig 1ın diesem Zusammenhang 1St freilich, nıcht auft der Iren-
HNUNS, ohl 1aber autf der Unterscheidung VO Moral un!: Sınn beste-
hen DDass der Gottesbegriff einen Sinngehalt impliziert, der für das (ze-
lingen menschlicher Existenz unbedingt bedeutsam ist: wird Ja gerade
verdeckt, WE die FEthik der Sinnthematik subordiniert un theologi-
scherseits dem Autonomieprinz1p die Anerkennung verweigert wird
Der biblische Gedanke der Gottebenbildlichkeit Ar Beispiel verliert
selnen verheißungsvollen Sinnüberschuss, würden WIr iıh einschränken
auf den ethischen Begriff der politischen und moralischen dignitas. Es
yınge nämlich gerade jener unabgegoltene Sınn verloren, der die
Einfügung eines expliziten Gottesbezugs legitimieren würde: Die (5O1tt=
ebenbildlichkeit des Menschen 1St Ausdruck eines „kategorischen Indi-
katiıvs“ Fuchs), der die Unwiderrufiichkeit der ITreuezusage (sottes
vorbehaltlos ZUS3AgL.

Auf diese Sinndimension des „kategorischen Indikativs“ verwelst JE
doch, meıne These, der Gottesbezug einer Verfassungspräambel. Se1-

humane und humanisierende Bedeutung für den menschlichen Sinn-
vollzug liegt darin, 24SSs S1Ce das ethische Handeln des Menschen VO der
Sinnproblematik selnes kontingenten 4se1ns entlastet. Ihre politische
Sinnspitze hätte S1e tolgerichtig 1n der Erinnerung daran, 4ass WIr Men-
schen allein die Gestaltung des öffentlichen (semeinwesens verant-
worten haben, jedoch davon efreit sind, zugleich auch für den Sinn
UNsSerTCsS 4se1l1ns einstehen mussen. Politisches Handeln 1in Staat und



Gesellschaft verfügt, W C111 enn sinnvoll se1ın soll, ber diesen Sınn
selbst nicht. In der „NnOom1natıo dei“ erhält, m1t anderen Worten, die
Selbstbeschränkung des modernen Verfassungsstaates ihren inhaltlich
bestimmten Ausdruck: Der Staat hat seinen Sınn nicht in sich selbst, und
CS 1St nıcht seine Aufgabe, Sinn produzieren der al dem Menschen-

erst seinen sittlichen Sinn geben.
uch WE möglich 1Sst, die rechtsphilosophische Reflexion bis

dem Punkt voranzutreiben, 4SS die humane un! humanisierende Be-
deutung eines Gottesbezuges einsichtig gemacht werden kann, wird
drittens der FEinwand berücksichtigen se1N, se1 dem weltanschau-
ich neutralen Staat der Rückverweis auf (sott auch 1mM Angesicht seiner
Krise strikt untersagt. Wiederum sind Ditferenzierungen vonnoten. H-
nerse1lts dürfte die FEinsicht unausweichlich se1ın, 4aSS AaUus verfassungs-
rechtlichen Gründen der Präambelgott mi1t dem Christentum nicht iden-
titiziert werden darf [)as aber würde Ja ohnehin HNLFE der theolo-
gisch w1€ philosophisch unhaltbaren Voraussetzung der Fall se1ın kön-
HCL, 4SS (5Oit als Eigentum einer bestimmten Religion angesehen würde
und nicht als universaler Sinngrund aller Menschen.

och auf welche Krıiterien könnte eın (GGemeinwesen zurückgreiten,
das ausdrücklich nicht religionsgebunden 1sSt? Es dürfte deutlich se1n,
A4SS die Kriterien, die eıne „NOmMI1natıo dei“ inhaltlich bestimmen WUur-
den, sich 1n jedem Fall vereinbaren lassen mussen MI1t den Legitimations-
und Rechtsprinzipien säkularer Verfassungen. Die materiale Ausgestal-
Lung ihrer Grundrechtskataloge legt jedoch 7zweitelsohne anthropologi-
sche Kriterien frei für eINE, W1€e ich sS1e NE11NCGI würde, Minimalbestim-
INUNS des in der Priambel genannten Gottes. Da dieser Gottesbegriff in

jedem Fall vereinbar se1ın 11USS mı1t dem Menschenbild der Vertassung
und dem Selbstverständnis eines säkularen freiheitlichen un emokra-
tischen Rechtsstaates, sind für die inhaltliche Bestimmung der „NOom1na-
t10 dei“ zumindest die folgenden Omente unverzichtbar: )as eıne be-
trifft den Zusammenhang VO Menschen- und Gottesbild un das andere
ein bestimmtes Verständnis VO Welt un Geschichte: die Achtung der
Würde des Menschen als unvertretbares Individuum und die unbedingte
Anerkennung seiıner subjekthaften Freiheit; seine Verwiesenheit auf (je=-
meinschaft un Gesellschaft; e1n bestimmtes Verständnis VO Welt und
Geschichte insofern, als PEISE der Gedanke einer posiıtıven Freilassung der
Welt 1n ihre unableitbare Eigenständigkeit die Siäkularität treier (3e-
schichts- un Weltgestaltung als möglich erscheinen lässt.

Deutlich benannt werden mussen wLertens UN letztens die (:



Z me1nes Vorschlages. S1ie liegen ausdrücklich nicht bereits darin, A
ich überhaupt daran testhalte, Aass (SOf£t eın universales, ein Mensch-
heitsthema 1St. Der Streit darüber, 4aSs CS die Bestimmung des Menschen
ausmacht, eIN „bewusstes Leben“ niıcht hne „Bewandtnis“ führen
sollen (Dieter Henrich), 1St rallig. 7u iıhm aber gehört, sich als das nıcht
selbstverständliche Wesen begreiten mussen, das eine ntwort auft für
se1ın Leben elementare Fragen allererst suchen hat \WAS annn ich
wıissen”? Was oll ich tun”? W as dart ich hoffen?“ (Immanuel Kant)

Die Grenze meıner Argumentation liegt vielmehr 1mM Folgenden: Der
Aufweis, A4ass die Frage des Menschen ach sich selbst ine1ns die Frage
ach (SÖf£$ 1St, reicht niıcht welılter als bis der Einsicht, AasSss das Gröft:
denken dem Sinninteresse des Menschen gemäißs und die ede VO Gott
anthropologisch relevant 1St Die Gültigkeit des theologischen Satzes
bleibt also unverletzt, ass (506€%t HU: durch (ott erkannt werden könne
1mM Lichte selnes Offenbarwerdens. Mithin verfügt auch der Gottesbezug
einer Verfassungspräambel nıcht ber die Wirklichkeit Gottes, WEeNnNn

daran testhalten will, 4Ss der Sinngrund des politischen (3emeinwesens
T: se1ın kann, W as VO Welt und Mensch schlechthin unterschieden 1ST
und für sinnstittende Möglichkeiten einsteht, die menschliches
Koöonnen übersteigen. Diese strukturelle Selbstbescheidenheit einer S10
m1natıo dei“ erötffnet wiederum die Chance eines Staates, in einer plural
verfassten Gesellschaft diejenigen religiösen Traditionen als sinnstiften-
de Ressourcen achten und anzuerkennen, die diese bestimmte ede
VO Gott öffentlich bezeugen un 1n ihrer Lebenspraxis real 44
wartıgen.
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